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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Ende Oktober 2015 präsentierte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrates (SGK-NR) einen Vorentwurf für eine Gesetzesvorlage, mit der eine
finanzielle Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien erreicht
werden soll, und kündigte eine Vernehmlassung dazu an. Das Paket war mit 15 zu 8
Stimmen beschlossen worden. Es geht zurück auf zwei parlamentarische Initiativen:
eine (10.407) von Ruth Humbel (cvp, AG) bereits 2010 eingereichte Initiative zur
Prämienbefreiung für Kinder und eine (13.477) von Stéphane Rossini (sp, VS) zur
Änderung der Prämienkategorien für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die
2013 eingereicht wurde. Da die beiden parlamentarischen Vorstösse ein gemeinsames
Ziel verfolgen, war beschlossen worden, einen gemeinsamen Vorentwurf vorzulegen.
Die SGK-NR schlägt zwei Hauptmassnahmen vor: Eine Veränderung des Risikoausgleichs
zugunsten von jungen Erwachsenen und eine Erhöhung der Prämienverbilligung für
bestimmte Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung. Konkret schwebt der
Kommissionsmehrheit vor, dass die Krankenversicherer in Zukunft für junge
Erwachsene zwischen 19 und 25 Jahren 50 Prozent weniger und für 26- bis 35-Jährige
20 Prozent weniger in den Risikoausgleich einzahlen müssen, was ihnen ermöglicht, den
entsprechenden Gruppen substanzielle Prämienrabatte zu gewähren. Gemäss den
Berechnungen der SGK-NR würden diese für die jüngere Gruppe rund CHF 90, für die
ältere Gruppe rund CHF 20 pro Monat betragen. Die Einzahlungen in den
Risikoausgleich für Erwachsene ab 36 Jahren würden entsprechend ansteigen, was
Prämiensteigerungen von geschätzt rund CHF 20 pro Person und Monat nach sich
ziehen würde. Die Verschiebung der Prämienlast würde zu Einsparungen bei der
individuellen Prämienverbilligung im Rahmen von geschätzt CHF 70 bis 75 Mio. führen.
Diese Summe finanziert im Modell der Kommission die zweite Massnahme: Eine
Erhöhung der Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung,
welche in Haushalten mit tiefem und mittleren Einkommen leben, auf mindestens 80%.
Aktuell beträgt die Prämienverbilligung für die entsprechende Gruppe mindestens 50%.
Insgesamt soll die Massnahme für die Prämienverbilligung kostenneutral ausfallen. In
der gleichen Vorlage schlägt die Kommission zudem vor, einen eigenen Risikoausgleich
für Kinder zu schaffen – bisher werden Kinder im Risikoausgleich nicht berücksichtigt.
Der Vorentwurf enthält auch verschiedene Minderheitsanträge. Die Vernehmlassung
begann am 23. November 2015 und dauerte bis zum 15. März 2016. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.10.2015
FLAVIA CARONI

Im Juli 2016 legte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrates ihren Entwurf für eine Gesetzesrevision zur finanziellen Entlastung der
Familien bei den Krankenversicherungsprämien vor. Im begleitenden Bericht nahm sie
auch auf die durchgeführte Vernehmlassung Bezug. Das Echo bei den 65 Antwortenden
war weitgehend positiv gegenüber dem Ziel und den Ansätzen der Revision. Als einzige
Partei lehnte die SVP die Bestrebungen grundsätzlich ab, zu ihr gesellten sich sechs
Kantone. Andere Parteien und weitere Vernehmlassungsteilnehmer befürworteten die
Stossrichtung, unterstützten zum Teil jedoch Minderheitsanträge aus der Kommission.
Eine Entlastung der Erwachsenen bis 35 Jahre beim Risikoausgleich kam bloss bei einer
Minderheit gut an, namentlich der FDP, der BDP, dem Gewerbeverband und einer
Minderheit innerhalb von Santésuisse. Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmer,
insbesondere die SP, die CVP, der Schweizerische Gewerkschaftsbund,
Economiessuisse, Curafutura und eine Mehrheit von Santésuisse sowie 20 Kantone
bevorzugten die Minderheitsvariante, die vorsah, nur die 19- bis 25-Jährigen zu
entlasten. Damit sollte vermieden werden, einen Präzedenzfall für ein altersabhängiges
Prämiensystem zu schaffen. Diese weniger weitreichende Massnahme war in der
Kommission unbestritten gewesen. Weitgehend gemischte Reaktionen gab es auf den
angedachten Risikoausgleich für Kinder. Betreffend des Ausbaus der
Prämienverbilligung für junge Menschen unterstützten die SP und der SGB den
Vorschlag der Kommissionsmehrheit, während fast alle Kantone, FDP und BDP sowie die
Economiesuisse und andere Organisationen am geltenden Recht festhalten wollten. Die
CVP schlug vor, die Prämienverbilligung nur für Kinder zu erhöhen, nicht jedoch für
junge Erwachsene in Ausbildung. In ihrem Vorschlag an die Bundesversammlung folgte
die SGK-NR letzterer Variante, wobei sie die Pflicht zur Prämienverbilligung an junge
Menschen in Ausbildung ganz strich, um die Vorlage für die Prämienverbilligung
kostenneutral zu halten. Sie sah zudem aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse von
der Einrichtung eines Risikoausgleichs unter Kindern ab: Ein sinnvolles Verhältnis

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.07.2016
FLAVIA CARONI
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zwischen dem neu entstehenden Aufwand und dem Nutzen sei nicht garantiert,
insbesondere da Kinder oft schon vor ihrer Geburt versichert würden und
Behandlungskosten im Zusammenhang mit Geburtsgebrechen von der IV getragen
werden. Im Gesetz soll, entgegen der derzeitigen, eher unklaren Situation, ausdrücklich
festgehalten werden, dass Kinder nicht zum für den Risikoausgleich massgebenden
Versichertenbestand gehören. Bezüglich der Senkung der Beiträge an den
Risikoausgleich hatte die Kommission mit Stichentscheid ihres Präsidenten Cassis (fdp,
TI) entschieden, auch an der Senkung für Erwachsene bis 35 Jahre festzuhalten und
nicht nur an jener für junge Erwachsene bis 25 Jahre. In der Schlussabstimmung der
SGK war der Entwurf mit 13 zu 11 Stimmen passiert; ein knappes Verhältnis, das bereits
auf anstehende Auseinandersetzungen im Plenum hindeutete. 5

Im Juli 2016 nahm der Bundesrat Stellung zum Bericht der SGK-NR zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien, der auf den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) beruhte. Er
pflichtete der Kommission bei, dass vorerst noch kein Risikoausgleich für Kinder
geschaffen werden sollte, da er zuerst die Erfahrungen bei der Verfeinerung des
Risikoausgleichs der Erwachsenen abwarten wolle. Auch bezüglich der
Prämienverbilligungen stimmte er der Kommission zu. So sollten die Kantone in Zukunft
für Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen die Prämien von Kindern zu 80
Prozent sowie die Prämien von jungen Erwachsenen in Ausbildung weiterhin zu 50
Prozent verbilligen. Hingegen beantragte der Bundesrat entgegen dem Entscheid der
Kommission, die 26-35-Jährigen beim Risikoausgleich nicht zu entlasten. In
Übereinstimmung damit lehnte er auch die Schaffung einer entsprechenden neuen
Alterskategorie ab, die eine Verpflichtung zu tieferen Prämien dieser Altersgruppe für
die Versicherer nach sich gezogen hätte. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2016 behandelte der Nationalrat als Erstrat den Entwurf zu den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien. Zuvor hatte die SGK-
NR die Einwände des Bundesrates umgesetzt und auf eine Entlastung der 26-35-
Jährigen verzichtet. In der Eintretensdebatte erhielt das Geschäft grösstenteils
Zuspruch. Einzig Toni Brunner (svp, SG) sprach sich gegen Eintreten aus, da eine
zusätzliche Reduktion der Kinderprämien eine weitere Erhöhung der übrigen Prämien
zur Folge hätte. Dies sei in Zeiten eines starken Prämienanstiegs nicht zu rechtfertigen.
Dennoch trat der Nationalrat mit 116 zu 60 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) auf die
Vorlage ein.
Inhaltlich entschied sich die grosse Kammer mit 125 zu 64 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
gegen den Widerstand von SP, Grünen, Grünliberalen und vereinzelten Mitgliedern der
SVP- und der FDP-Fraktion für die Ausnahme der Prämien von Kindern (unter 19 Jahren)
aus dem massgebenden Versichertenbestand des Risikoausgleichs. Zudem sollen die
Versicherer beim Risikoausgleich für Versicherte zwischen 19 und 25 Jahren entlastet
werden. Dies würde nicht nur die Prämien der Jugendlichen um etwa CHF 90 pro
Monat senken, sondern auch die total ausbezahlten Prämienverbilligungen der Kantone.
Ob Letztere jedoch verpflichtet werden sollen, die dadurch frei werdenden Gelder für
eine Erhöhung der Prämienverbilligungen von Kindern aus Haushalten mit unteren oder
mittleren Einkommen einzusetzen, war äusserst umstritten. Hier entschied sich der
Nationalrat nur knapp mit 96 zu 91 Stimmen bei 4 Enthaltungen für eine Erhöhung der
Prämienverbilligungen von Kindern um mindestens 80 Prozent und gegen den Antrag
von Bruno Pezzatti (fdp, ZG), der den Handlungsspielraum der Kantone nicht weiter
einschränken wollte und entsprechend für den Status Quo plädierte. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2017 behandelte der Ständerat als Zweitrat den Entwurf zu den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien. Wie bereits im Erstrat
war auch im Ständerat vor allem die Frage nach den Prämienverbilligungen für Kinder
aus Haushalten mit unteren oder mittleren Einkommen umstritten. Ein
Minderheitsantrag Dittli (fdp, UR) beabsichtigte, die Kantone in der Vergabe ihrer
Prämienverbilligungen nicht weiter einzuschränken und die Höhe der IPV für Kinder bei
50 Prozent zu belassen. So hatten sich die Kantone in der Vernehmlassung gegen
diesbezügliche Änderung ausgesprochen, zumal sie bezweifelten, dass die Mittel, die
sie bei den IPV der Jugendlichen dank deren Entlastung beim Risikoausgleich sparen
können, genug seien, um diese höheren IPV für Kinder zu finanzieren. So rechnete

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Roland Eberle (svp, TG) zum Beispiel für den Kanton Thurgau vor, dass eine solche
Änderung in der Tat deutlich höhere Kosten nach sich ziehen würde. Hans Stöckli (sp,
BE) und Gesundheitsminister Berset wiesen jedoch darauf hin, dass diese Erhöhung der
Prämienverbilligungen für Kinder das „Kernstück“ respektive das „Herz“ der Vorlage
seien und sich durch einen Verzicht darauf im Vergleich zu heute kaum etwas ändern
würde. Zudem hätten die Kantone freie Hand bei der Abgrenzung von „unteren und
mittleren Einkommen“. Ganz knapp, mit 22 zu 21 Stimmen (0 Enthaltungen), sprach sich
der Ständerat für eine solche Entlastung der Eltern aus. Nachdem die kleine Kammer
auch bei den übrigen Artikeln keine Differenzen zum Nationalrat geschaffen hatte und
die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 27 zu 9 Stimmen (8 Enthaltungen) deutlich
annahm, war die Vorlage bereit für die Schlussabstimmungen. Dabei blieben
Überraschungen aus, der Nationalrat stimmte diesen Änderungen des KVG mit 192 zu 4
Stimmen (1 Enthaltung) und der Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen (7 Enthaltungen) zu. 8

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Ausgehend von einer parlamentarische Initiative Haering Binder (sp, ZH) unterbreitete
die Rechtskommission des Nationalrates eine Revision der Strafgesetzbestimmungen
über den Schwangerschaftsabbruch. Gemäss der Mehrheit der Kommission sollte der
Abbruch während der ersten 14 Wochen der Schwangerschaft auf Verlangen der Frau
und unter Mitwirkung eines Arztes oder einer Ärztin möglich sein, nach dieser Frist nur
noch nach den strengeren Massstäben der heutigen Regelung. Nach dem geltenden
Recht braucht es zwei Ärzte oder Ärztinnen, die einen Abbruch für angezeigt halten,
weil die Frau einen schweren körperlichen oder psychischen Schaden erlitte, wenn sie
das Kind austrüge. Diese Liberalisierung ging dem Bundesrat zu weit. Er meinte, der
Staat müsse darauf hinwirken, dass eine sorgfältige Güterabwägung zwischen den
Rechten der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens stattfindet. In seiner
Stellungnahme votierte er für das im Vorjahr von den CVP-Frauen in die Diskussion
gebrachte ”Schutzmodell mit Beratungspflicht".Nach einer Kaskade von
Variantenabstimmungen befürwortete der Nationalrat den Vorschlag seiner
Kommission für eine Fristenlösung in den ersten 14 Wochen der Schwangerschaft. Die
Zürcher SP-Abgeordnete Haering Binder stellte in der vorgängigen Diskussion fest, dass
nach den Erfahrungen im In- und Ausland Verbote keine Abbrüche verhindern, eine
Liberalisierung sie aber auch nicht fördert. Nach ihrem Verständnis von
Rechtssicherheit gehe es auch darum, die in der Schweiz entstandene Kluft zwischen
dem landesweit geltenden restriktiven Recht und der in vielen Kantonen gelebten
liberalen Rechtswirklichkeit zu schliessen. Der Staat habe nicht die Moral
vorzuschreiben; er solle optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit die schwangere
Frau ohne Zwang in Eigenverantwortung entscheiden kann. Dazu gehöre
selbstverständlich auch ein breites Beratungsangebot. Die Beratung müsse aber
freiwillig sein, weil eine Verpflichtung nur wieder neue Abhängigkeiten schaffe.
Unterstützt wurde sie von Vallender (AI) als Sprecherin der FDP-Fraktion.Ganz anderer
Ansicht waren viele ihrer männlichen Kollegen aus dem rechtsbürgerlichen Lager,
welche bei der heutigen Regelung bleiben wollten. Die extreme Gegenposition vertrat
die von der SP zu den Grünen übergetretene Baslerin von Felten. Sie beantragte die
ersatzlose Streichung aller Artikel zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafrecht.
Mit dem Votum ihres Parteipräsidenten Durrer (OW) plädierte die CVP für ihr Modell
mit obligatorischer Beratungspflicht, doch wurde dieses schliesslich mit 106 zu 56
Stimmen abgelehnt. Der Kommissionsvorschlag passierte schliesslich mit 98 zu 73
Stimmen.Im Anschluss an diese Beratung hiess der Nationalrat eine Motion Engler (cvp,
AR), welche einen Ausbau des Beratungsangebots zur Verringerung der Zahl der
Abtreibungen verlangte, auf Antrag des Bundesrates, der auf die grundsätzliche
Kantonskompetenz in diesem Bereich verwies, in der Postulatsform gut. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.1998
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI
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zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 10

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession behandelte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative
Teuscher (gp, BE), welche die Vorstellung der SP und der Grünen im Bereich der
Kinderzulagen (600 Fr. pro Monat für das erste Kind, 300 Fr. für jedes weitere)
konkretisierte. Die vorberatende Kommission hatte die Initiative noch knapp
gutgeheissen. Im Plenum wehte jedoch ein anderer Wind. Selbst die CVP lehnte den
Vorschlag als Gieskannenlösung ab. Damit hatte die Initiative keine Chancen mehr. Mit
111 zu 64 Stimmen wurde sie klar abgelehnt. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI

Das Parlament war offenbar der Ansicht, die Mühlen der Verwaltung mahlten zu
langsam, weshalb es an der Zeit sei, das Heft selber in die Hand zu nehmen. Mit 105 zu
46 Stimmen unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Gros (lp, GE),
die für homosexuelle Personen, welche dauerhaft zusammen leben wollen, die
Einführung einer staatlich registrierten Partnerschaft verlangt. Mit 117 zu 46 Stimmen
verwarf er hingegen eine parlamentarische Initiative, mit der Nationalrätin Genner (gp,
ZH) ein Recht auf Ehe für Schwule und Lesben forderte. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1999
MARIANNE BENTELI
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Mit einer parlamentarische Initiative verlangte Nationalrätin Teuscher (gp, BE) für alle
Angestellten des Bundes einen Elternurlaub, der sowohl Vätern wie Müttern zustünde
und in Ergänzung zum Mutterschaftsurlaub bezogen werden könnte. Sie betrachtete
ihren Vorstoss als Beitrag zur Förderung partnerschaftlicher Lösungen innerhalb der
Familien. Auf Antrag der vorberatenden Kommission, welche geltend machte, derartige
Lösungen seien nicht zu dekretieren, sondern von den Sozialpartnern auszuhandeln,
wurde die Initiative mit 92 zu 59 Stimmen abgelehnt. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2000
MARIANNE BENTELI

Im Berichtsjahr nahm der Ständerat die Beratung der 1993 eingereichten
parlamentarischen Initiative Haering (sp, ZH) auf, welche einen straffreien Abbruch in
den ersten 14 Wochen der Schwangerschaft verlangt, und die vom Nationalrat 1998 in
diesem Sinn verabschiedet worden war. Neben einem Nichteintretensantrag Hofmann
(svp, ZH) lag dem Plenum ein Antrag Schmid (svp, BE) auf Rückweisung an die
Kommission vor, um die parlamentarische Initiative koordiniert mit der Volksinitiative
behandeln sowie noch offene Fragen zwischenzeitlich abklären resp. nach weiteren
möglichen Lösungen suchen zu können. Nach längerer Diskussion, die sich vor allem um
ethische Fragen drehte, und in der Epiney (cvp, VS) erneut das von seiner Partei
favorisierte „Schutzmodell“ einer Fristenlösung innerhalb der ersten 12 Wochen mit
obligatorischer Beratungspflicht durch eine staatliche Stelle ins Spiel brachte, wurde
mit 35 zu 6 Stimmen zwar Eintreten beschlossen, aus Rücksicht gegenüber der CVP, die
im Fall einer Ablehnung ihres Modells bereits offen mit dem Referendum drohte, aber
der Rückweisungsantrag Schmid mit 25 zu 18 Stimmen angenommen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2000
MARIANNE BENTELI

Das vom Finanzdepartement zur Entlastung der Familien präsentierte Steuerpaket,
fand die SP völlig unzureichend, da es vor allem Familien der höheren
Einkommensklassen begünstigen würde. Als weitaus wirksamere Familienpolitik
schlugen verschiedene SP-Parlamentarier, in erster Linie die Zürcher Nationalrätin
Fehr, einen ganzen Strauss von familienfreundlichen Massnahmen vor: einheitliche und
höhere Familienzulagen, wie sie die auf Eis gelegte parlamentarische Initiative von alt
Nationalrätin Fankhauser (sp, BL) seit Jahren fordert, Ergänzungsleistungen für
minderbemittelte Familien nach dem Modell der EL in der AHV und IV, Befreiung der
Kinder und Jugendlichen von den Krankenkassenprämien, eine echte
Mutterschaftsversicherung sowie eine Anstossfinanzierung des Bundes zur Schaffung
von Kindertagesstätten. Fehrs parlamentarische Initiative, die für finanzschwache
Eltern mit Kindern im betreuungsbedürftigen Alter einen Anspruch auf
Ergänzungsleistungen einführen wollte, wurde ganz knapp mit 84 zu 83 Stimmen
abgelehnt. Angenommen wurde hingegen ihr Postulat, mit welchem sie den Bundesrat
bittet, in einem Bericht die Möglichkeiten einer Zertifizierung von Unternehmen
aufzuzeigen, die eine familienfreundliche Unternehmenskultur fördern.Mit ihren
Vorschlägen nahm die SP die wesentlichsten Ergebnisse einer Studie voraus, welche im
Berichtsjahr im Auftrag der Eidgenössischen Koordinationskommission für
Familienfragen (EKFF) durchgeführt wurde. Erstmals wurden die Wirkungen des
gegenwärtigen Systems des Familienlasten- und -leistungsausgleichs sowie alternative
Szenarien systematisch analysiert. Aufgrund der Resultate dieser Studie sprach sich die
EKFF für ein Drei-Säulen-Modell des Ausgleichs aus. Das gegenwärtige System mit
Steuerabzügen und Kinderzulagen soll einerseits verbessert werden und andererseits
mit bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien (nach dem
„Tessiner Modell“) vervollständigt werden. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2000
MARIANNE BENTELI

Die Rechtskommission des Ständerates ging daraufhin noch einmal über die Bücher. Sie
hielt an ihrer liberalen Haltung (14 Wochen straffreier Abbruch) fest, schlug aber einen
Mittelweg zwischen den Beschlüssen des Nationalrates (Fristenlösung ohne Wenn und
Aber) und dem CVP-Schutzmodell vor. Demnach sollte die Frau schriftlich eine
körperliche oder seelische Notlage geltend machen, und die behandelnden Ärzte
gesetzlich verpflichtet werden, die betroffenen Frauen eingehend auf die
medizinischen Risiken und auf die bestehenden Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen;
ein Zwang zur Beratung sollte aber nicht bestehen. In letzterem Punkt folgte die kleine
Kammer mit 21 zu 19 Stimmen und gegen den erneut von Bundesrätin Metzler zum
Ausdruck gebrachten Wunsch des Bundesrates, der sich bereits im Vorjahr für das
Modell der CVP ausgesprochen hatte, ihrer Kommission. Im Entgegenkommen an die
CVP fügte sie aber noch einige Verschärfungen ein. Der straffreie
Schwangerschaftsabbruch soll nur in den ersten 12 Wochen erlaubt sein (Antrag Pfister,
svp, SG), und die zu einem Abbruch berechtigten Stellen seien von den Kantonen zu

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2000
MARIANNE BENTELI
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bezeichnen (Antrag Schmid, svp, BE). 18

Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Um die Vorlage nicht zu gefährden, schwenkte der Nationalrat teilweise auf die
Ständeratslinie ein. Der Schwangerschaftsabbruch wird in den ersten zwölf Wochen
seit Beginn der letzten Periode straffrei. Für den Abbruch braucht es eine ärztliche,
aber keine staatliche Beratung. Für diesen Kompromiss setzte sich eine Koalition aus
FDP, SP, LP und GP ein; der neuerliche Versuch der geschlossen auftretenden CVP, eine
Mehrheit hinter ihr „Schutzmodell“ zu scharen, scheiterte mit 116 zu 40 Stimmen klar.
Die Bedingung der schriftlich formulierten Geltendmachung einer Notlage lehnte der
Nationalrat ebenso ab wie die Erstellung kantonaler Listen von Abtreibungskliniken. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2000
MARIANNE BENTELI

Anlässlich der Frühjahrssession nahm der Nationalrat neue familienpolitische
Weichenstellungen vor. Mit 97 zu 75 Stimmen gab er zwei gleichlautenden
parlamentarischen Initiativen Fehr (sp, ZH) und Meier-Schatz (cvp, SG) Folge, die
verlangten, es seien die gesetzlichen Grundlagen für eidgenössische
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem „Tessiner Modell“ zu schaffen. Nach
Abzug der wegfallenden Fürsorgekosten müssten Bund und Kantone zusammen 370 Mio
Fr. pro Jahr für diese effiziente Form der Bekämpfung der Familienarmut aufbringen.
Ausschlaggebend für den deutlichen Entscheid des Nationalrates war die CVP-Fraktion,
die zusammen mit Linken und Grünen geschlossen Ja stimmte. Gegen die
Ergänzungsleistungen wandten sich praktisch einhellig die SVP und die FDP. Als
Sprecherin der Kommissionsminderheit lehnteEgerszegi (fdp, AG) das Tessiner Modell
nicht prinzipiell ab, bezweifelte aber dessen Umsetzbarkeit auf Bundesebene, weshalb
sie es vorgezogen hätte, die Kantone lediglich zu ermuntern, ebenso innovative und
bedarfsgerechte Systeme zu entwickeln wie das Tessin. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2001
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat gab einer auch von der FDP unterstützten weiteren parlamentarischen
Initiative Fehr Folge, die während zehn Jahren maximal je 100 Mio Fr. Bundesmittel zur
Anstossfinanzierung für familienergänzende Betreuungsplätze verlangt. Die
Unterstützung von Krippen, Horten, Tagesfamilien, Tagesschulen usw. soll höchstens
zwei Jahre nach der Gründung dauern und einen Drittel des Betriebskredits nicht
übersteigen. Laut Angaben der Initiantin könnten jährlich rund 12 000 Krippenplätze
von diesem Impuls profitieren. Unter Hinweis auf diese Initiative beantragte der
Bundesrat dem Nationalrat erfolgreich, eine Motion Teuscher (gp, BE), welche die
Ausarbeitung von Modellen der ausserhäuslichen Kinderbetreuung im öffentlichen und
privaten Sektor verlangte, nur als Postulat zu überweisen. Die bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Mutterschaft war auch eine Hauptforderung eines familienpolitischen
Positionspapiers der FDP, da der Ausstieg qualifizierter Frauen aus dem Erwerbsleben
ein volkswirtschaftliches Verlustgeschäft bedeute. Der Arbeitgeberverband machte sich
im Zeichen eines austrocknenden Arbeitsmarkts ebenfalls für einen Ausbau der
Kinderbetreuung in den Firmen stark; eine Umfrage unter seinen Mitgliedern zeigte
aber, dass das Bewusstsein für die Belange der ausserhäuslichen Kinderbetreuung in
den meisten Firmen noch kaum entwickelt ist. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2001
MARIANNE BENTELI

Nachdem die letzten Differenzen ausgeräumt waren, stimmten die Kammern in der
Frühjahrssession der neuen Strafgesetzbuchregelung bei der Fristenlösung zu. Der
Schwangerschaftsabbruch erfolgt künftig in den ersten 12 Wochen straffrei; die
Frauen müssen eine persönliche Notlage geltend machen und werden auf staatliche
Beratungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht, sind aber nicht gehalten, diese in
Anspruch zu nehmen; die Kantone werden verpflichtet, die Kliniken und Praxen zu
bezeichnen, die einen Abbruch fachgerecht durchführen können. Mit der Aufnahme

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2001
MARIANNE BENTELI
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dieser „Notbremsen“, welche die ethische Dimension des Problems ins Bewusstsein
rufen sollen, setzte sich die eher restriktive Linie des Ständerates durch; entgegen
seiner Haltung in der Wintersession lenkte der Nationalrat hier ein, um die
Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Zustimmung erfolgte im Ständerat allerdings nur
knapp mit 22 zu 20 Stimmen, ein deutliches Zeichen dafür, dass die SVP der
Liberalisierung nichts abgewinnen konnte und die CVP den Verzicht auf ihr
„Schutzmodell mit Beratungspflicht“ noch nicht verschmerzt hatte. Der Nationalrat
verabschiedete die Vorlage mit 107 zu 69 Stimmen; auch hier stammten die
Neinstimmen aus der geschlossenen CVP und der mehrheitlich ablehnenden SVP. Der
Bundesrat, der anfänglich das „Schutzmodell“ der CVP favorisiert hatte, stellte sich
ebenfalls hinter die Fristenlösung. 23

Eine parlamentarischen Initiative Vermot (sp, BE) verlangte die Schaffung eines
Gewaltschutzgesetzes, das die von häuslicher Gewalt betroffenen Personen
(insbesondere Frauen und Kinder) schützt und die sofortige Wegweisung von
gewalttätigen Personen aus der gemeinsamen Wohnung sowie ein zeitlich limitiertes
Betretungsverbot festlegt. Heute sind Frauen und Kinder häufig gezwungen, ausser
Haus Schutz zu suchen, während der gewalttätige Mann in der Wohnung bleibt.
Diskussionslos gab der Nationalrat der Initiative Folge und wies die Vorlage zur
konkreten gesetzlichen Umsetzung der Rechtskommission zu. Der Kanton St. Gallen
schritt hier bereits zur Tat. Das Polizeigesetz wurde dahingehend revidiert, dass die
Polizei künftig ermächtigt ist, den Täter auf der Stelle aus der Wohnung zu weisen und
ihm die Rückkehr für bis zu zwei Wochen zu verbieten. Ähnliche Regelungen werden in
weiteren Kantonen vorbereitet. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.06.2001
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

Ausgehend von einer im Vorjahr vom Nationalrat angenommenen parlamentarischen
Initiative der Zürcher Sozialdemokratin Fehr zur Anschubfinanzierung von
Kinderkrippen erarbeitete die SGK einen Gesetzesentwurf samt
Finanzierungsbeschluss. Sie schlug dem Plenum vor, die Schaffung von neuen
Krippenplätzen während zehn Jahren mit jährlich 100 Mio Fr. zu unterstützen; konkret
vorgelegt wurden ein Bundesgesetz, das die Förderungsmodalitäten regelt, sowie ein
Kreditbeschluss über 400 Mio Fr. für die ersten vier Jahre. Bis auf die SVP, die nach den
Worten ihres Sprechers Bortoluzzi (ZH) „verantwortungsmüde Eltern“ und Zustände „à
la Ostblock“ witterte, und die LP stellten sich alle Fraktionen hinter das Gesetz, das mit
117 zu 53 Stimmen angenommen wurde. SP und CVP stimmten geschlossen zu, bei der
FDP eine Mehrheit (darunter sämtliche Frauen), bei der SVP nur gerade die drei
weiblichen Abgeordneten Fehr (ZH), Gadient (GR) und Haller (BE) sowie Siegrist (AG).
Angesichts der Lage der Bundesfinanzen beantragte der Bundesrat, der das Anliegen
grundsätzlich unterstützte, ein auf maximal acht Jahre und nur je 25 Mio Fr. reduziertes
Engagement. Mit 108 zu 70 Stimmen konnte sich aber der Antrag der Kommission
durchsetzen. Gutzwiller (fdp, ZH) erinnerte als Sprecher der Kommission daran, dass
Studien den volkswirtschaftlichen Nutzen von familienexternen Betreuungsplätzen
nachgewiesen haben, weshalb es sich hier um eine sinnvolle Investition handle. Im
Ständerat machte nur gerade Schmid (cvp, AI) grundsätzlich Opposition gegen die
Vorlage. Ein Rückweisungsantrag Hess (fdp, OW), der zuerst eine Vernehmlassung bei
den Kantonen durchführen wollte, da diese nach dem Auslaufen der
Anstossfinanzierung primär in der Pflicht stehen dürften, die Krippen weiter zu
unterstützen, wurde mit 29 zu 12 Stimmen abgelehnt. Als Kompromiss zwischen
Bundes- und Nationalrat beschloss die kleine Kammer aber, anstatt 400 Mio Fr. nur
200 Mio Fr. für die nächsten vier Jahre zur Verfügung zu stellen und das Programm auf

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.03.2002
MARIANNE BENTELI
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acht Jahre zu begrenzen; zudem sollten die Beiträge nicht mehr maximal einen Drittel
der Kosten abdecken, sondern höchstens 5000 Fr. pro Krippenplatz. Ein Antrag Jenny
(svp, GL), dem Bundesrat zu folgen, wurde ebenso abgelehnt wie der Antrag Studer (sp,
NE) auf Zustimmung zum Nationalrat. Die Vorlage wurde mit 31 zu 4 Stimmen
angenommen, der Finanzierungsbeschluss mit 23 zu 5 Stimmen. Angesichts der klaren
Willensbezeugung der kleinen Kammer, den Kreditrahmen mindestens um die Hälfte zu
kürzen, bat die Initiantin Fehr (sp, ZH) den Nationalrat, dem Ständerat in allen Punkten
zuzustimmen, um nicht die Vorlage als Ganzes zu gefährden. Mit 120 zu 58 Stimmen
übernahm der Rat die Beschlüsse der Ständekammer. Das Gesetz tritt auf den 1.
Februar 2003 in Kraft. 26

1991 hatte die damalige Nationalrätin Fankhauser (sp, BL) eine parlamentarische
Initiative für landesweit einheitliche Kinderzulagen von mindestens 200 Franken
eingereicht, welcher der Nationalrat im Jahr darauf Folge gab. 1997 legte die mit der
Ausarbeitung einer Vorlage beauftragte SGK ein Rahmengesetz vor, dessen Behandlung
aber 1998 am runden Tisch zur Sanierung der Bundesfinanzen bis 2001 sistiert wurde.
Die erneute Lesung in der SGK liess nun aber so viele Fragen bezüglich Zuständigkeiten
und Finanzierung offen, dass die Kommission beschloss, einen Schlussstrich unter die
Initiative Fankhauser zu ziehen und in Sachen Familienzulagen einen Neustart zu
wagen. Eine Subkommission unter Rossini (sp, VS) wurde beauftragt, ein neues
Zulagengesetz zu erarbeiten und dabei andere familienpolitische Anliegen, die
aufgegleist oder bereits in der parlamentarischen Beratung sind, zu berücksichtigen
(Bedarfsleistungen gemäss Tessiner Modell, familienergänzende Betreuungsplätze,
Mutterschaftsschutz). 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2002
MARIANNE BENTELI

Mit 131 zu 18 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Nabholz
(fdp, ZH) Folge, welche verlangt, die im neuen Scheidungsrecht für nicht
einvernehmliche Scheidungen geforderte Trennungszeit von vier auf zwei Jahre zu
reduzieren. Fachleute (Richter und Anwälte) hatten seit Inkrafttreten des neuen
Gesetzes (1.1.2000) wiederholt kritisiert, die lange Trennungszeit werde vom
scheidungsunwilligen Partner (meistens der Frau) oft dazu missbraucht, Zugeständnisse
in den Bereichen Finanzen und Kinder abzunötigen. Die vierjährige Trennungsfrist
könne zudem auch zur Umgehung ausländerrechtlicher Bestimmungen dienen. Das
Anliegen der Initiative wurde zur Erarbeitung einer konkreten Vorlage an die
Rechtskommission des Nationalrates überwiesen. Eine Minderheitsmotion Thanei (sp,
ZH), die eine Differenzierung der Trennungsfristen nach Ehedauer verlangte, da für
Frauen mit Kindern eine längere Frist bis zur Scheidung einen besseren Schutz biete,
wurde mit 125 zu 21 Stimmen abgelehnt. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2002
MARIANNE BENTELI

In der Wintersession wurde anlässlich der Budgetberatung über die Höhe der ersten
Tranche der Anschubfinanzierung gefeilscht. Der Bundesrat beantragte, 2003 lediglich
20 Mio Fr. einzusetzen, da es zu unterscheiden gelte zwischen der Verpflichtung an sich
und den Zahlungen, die erst mit Verzögerung ausgelöst würden. Mit dem Argument, bei
einem Impulsprogramm komme der ersten freigegebenen Tranche Symbolcharakter zu,
erreichte die CVP im Nationalrat mit 100 zu 79 Stimmen, dass bereits für das erste Jahr
50 Mio Fr. ins Budget aufgenommen wurden. Damit überholte die CVP sogar noch die
SP links, welche als eigentliche Initiantin 30 Mio Fr. gefordert hatte. Doch die Freude
über den kräftigen Impuls währte nur kurz. Mit 24 zu 16 Stimmen folgte der Ständerat
gegen einen Antrag Stadler (cvp, UR), der dem Nationalrat zustimmen wollte, der
Argumentation des Bundesrates. Mit Unterstützung der CVP setzte sich im Nationalrat
bei der Differenzbereinigung der ursprüngliche Antrag der SP (30 Mio Fr.) mit 94 zu 52
Stimmen durch, worauf sich der Ständerat anschloss. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2002
MARIANNE BENTELI

Am 1. Februar trat das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende
Kinderbetreuung in Kraft. Mit den dafür vorgesehenen Mitteln soll die Schaffung
zusätzlicher Plätze für die Tagesbetreuung von Kindern gefördert werden. Für die
ersten vier Jahre hatte das Parlament einen Verpflichtungskredit von 200 Mio Fr.
bewilligt. Das Förderprogramm unterscheidet zwei Arten von Betreuungsplätzen:
Kindertagesstätten – zum Beispiel Krippen – für kleinere Kinder und Einrichtungen für
die schulergänzende Betreuung wie etwa Mittagstische. Die Subventionen werden
pauschal auf Grund der Öffnungszeiten ausbezahlt: Krippen erhalten maximal 5000 Fr.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.01.2003
MARIANNE BENTELI
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pro betreutes Kind, Einrichtungen für Mittagstische und Horte maximal 3000 Fr. Das
Impulsprogramm stiess auf grosses Interesse, vor allem bei den Gemeinden. Bis zu
Beginn des neuen Schuljahres bewilligte der Bund 60 Gesuche, mit denen 1230
Krippenplätze geschaffen wurden. Trotz dieses Erfolges beantragte die
Spezialkommission des Nationalrates, im Entlastungsprogramm 2003 den Kredit von
den vorgesehenen 120 Mio auf 40 Mio Fr. zusammenzustreichen und das Programm
dann ganz aufzugeben; der Bundesrat hatte sich mit einer Kürzung um 12 Mio Fr. für das
Jahr 2006 begnügen wollen. Im Plenum setzte eine von der CVP unterstützte linke
Minderheit aber durch, dass gar keine Abstriche vorgenommen wurden. Der Ständerat,
der bis zum Ende der Differenzbereinigung dem Antrag des Bundesrates folgen wollte,
schloss sich schliesslich nach der Einigungskonferenz dem Beschluss der grossen
Kammer an. 30

Mit 105 zu 58 lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Teuscher (gp, BE)
ab, die einen viermonatigen Elternurlaub bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres
eines Kindes verlangte. Dieser sollte von jenem erwerbstätigen Elternteil bezogen
werden können, der sich vorwiegend um die Betreuung des Kleinkindes kümmert, resp.
je zur Hälfte von beiden Elternteilen. Der Erwerbsausfall sollte zu 80% abgegolten
werden, allerdings plafoniert auf das Anderthalbfache des durchschnittlichen
Bruttogehalts in der Schweiz. Die Initiative wurde von der SP unterstützt, von den
bürgerlichen Parteien aber wegen der unklaren Finanzierung abgelehnt. Zudem wurde
darauf verwiesen, dass mehrere familienpolitische Vorschläge in der parlamentarischen
Beratung seien, die Vorrang haben müssten. Ebenfalls verworfen (mit 114 zu 68
Stimmen) wurde eine weitere parlamentarische Initiative Teuscher, die durch eine
Revision des OR erreichen wollte, dass erwerbstätigen Eltern eines Kindes unter 13
Jahren eine bezahlte fünfte Urlaubswoche gewährt werden muss. Die Kommission
machte für die Ablehnung die Ungleichbehandlung von Eltern mit jüngeren und jenen
mit älteren Kindern geltend sowie die Verringerung der Chancen von Erwerbstätigen
mit Elternpflichten auf dem Arbeitsmarkt. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2003
MARIANNE BENTELI

2001 hatte der Nationalrat zwei parlamentarische Initiativen (Fehr, sp, ZH und Meier-
Schatz, cvp, SG) angenommen, welche für Eltern mit Kindern die Einführung von
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem so genannten „Tessiner Modell“
verlangen. Im Berichtsjahr äusserten sich nun die Sozialdirektoren der Kantone und der
grossen Städte sehr positiv zu diesem Vorschlag, den sie als sinnvollen Beitrag
bezeichneten, um der weit verbreiteten Familienarmut zu begegnen. Für die Bezüger
haben EL gegenüber der Sozialhilfe den Vorteil, dass sie höher ausfallen und nicht
rückerstattet werden müssen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2003
MARIANNE BENTELI

Einstimmig und im Einvernehmen mit dem Bundesrat hiess der Nationalrat die in
Umsetzung einer parlamentarischen Initiative vorgenommene Änderung des
Zivilgesetzbuches gut, welche die Trennungszeit im Fall einer nicht einvernehmlichen
Scheidung von vier auf zwei Jahre reduziert. Die längere Trennungszeit war
ursprünglich zum Schutz von Frauen mit Kindern in die Revision des Eheschliessungs-
und Scheidungsrechts aufgenommen worden, die 2001 in Kraft trat. In der Praxis hatte
sich aber immer wieder gezeigt, dass dies oft zu unhaltbaren Zuständen führte und
nicht selten auch zur „Erpressung“ des Scheidungswilligen durch den Ehepartner, der
sich einer Scheidung widersetzt. Der Ständerat stimmte oppositionslos zu. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2003
MARIANNE BENTELI

In Ausführung von zwei angenommenen parlamentarischen Initiativen, die ein System
von Ergänzungsleistungen für bedürftige Familien nach dem Vorbild des Kantons
Tessin vorsehen, gab die SGK des Nationalrats drei Varianten in die Vernehmlassung.
Das erste Modell begünstigt Einelternfamilien mit einem Kind, das zweite Familien mit
mehreren Kindern, während das dritte eine Mischform darstellt. Die jährlichen Kosten
würden sich auf rund 880 bis 895 Mio Fr. belaufen. Diese sollen zu fünf Achteln vom
Bund und zu drei Achteln von den Kantonen getragen werden. Im Gegenzug könnten
rund 200 Mio Fr. an Sozialhilfe eingespart werden. In einer ersten Umfrage der
Sozialdirektorenkonferenz hatten sich 18 Kantone für Familien-EL ausgesprochen; 12
hatten allerdings für ein Rahmengesetz des Bundes und für die materielle Kompetenz
bei den Kantonen plädiert. In der Vernehmlassung sprachen sich die SP, die CVP und
die meisten Kantone für die Ergänzungsleistungen aus, SVP, FDP und Arbeitgeber

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.07.2004
MARIANNE BENTELI

01.01.98 - 01.01.18 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



dagegen; an besten kam jenes Modell an, welches Einelternfamilien bevorzugt. 34

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI

Im Frühjahr nahm der Nationalrat die Beratungen zur Volksinitiative der Gewerkschaft
Travail.suisse „Für fairere Kinderzulagen“ und den als indirekten Gegenentwurf
konzipierten Gesetzesentwurf seiner SGK in Angriff. Das Volksbegehren verlangt eine
Zulage von mindestens 450 Fr. monatlich pro Kind, der auf einer bereits 1991
eingereichten parlamentarischen Initiative der ehemaligen Nationalrätin Fankhauser
(sp, BL) basierende Gegenentwurf sieht einen schweizweiten Mindestsatz von 200 Fr.
für Kinder bis 16 Jahre und 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung bis 25 Jahre vor. Die
SGK beantragte die Ablehnung der Volksinitiative und Zustimmung zum Gegenvorschlag.
Nach ausführlichem Meinungsaustausch wies der Nationalrat einen
Nichteintretensantrag der SVP mit 99:80 Stimmen ab. In der Detailberatung, in der die
Entscheide in einem ähnlich knappen Stimmenverhältnis ausfielen, beschloss er,
gemäss dem Vorschlag der SVP Zahlungen an Kinder im Ausland nach der Kaufkraft im
betreffenden Staat zu bemessen. Bei der Höhe der Zulagen (200 Fr. resp. 250 Fr. für
Kinder in Ausbildung) setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen verschiedene
Minderheitsanträge durch, die Minimalsätze von 150 Fr. (tiefste gegenwärtig in einem
Kanton ausgerichtete Zulage) bis 450 Fr. (Initiative) vorsahen; der Bundesrat hatte die
Festlegung des Ansatzes den Kantonen überlassen wollen. Bezüglich der Finanzierung
entschied der Rat, die Kantone sollten bestimmen, ob sie nur die Arbeitgeber oder
auch die Arbeitnehmer belasten wollten resp. in welchem Ausmass. Falls der
Finanzbedarf 1,5% der massgebenden Einkommen übersteige, soll der darüber liegende
Bedarf gemäss einem Einzelantrag Lustenberger (cvp, LU) jedoch durch paritätische
Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sichergestellt werden. In der
Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 100:79 Stimmen bei 8
Enthaltungen an; FDP und SVP lehnten sie grossmehrheitlich ab. Pierre Triponez (fpd,
BE) kündigte namens des Gewerbeverbandes an, das Referendum zu ergreifen, falls der
Ständerat keine Abstriche an der Vorlage vornehme. Sukkurs erhielt er vom Vizedirektor
des Arbeitgeberverbandes. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2005
MAGDALENA BERNATH

In zweiter Lesung hielt der Nationalrat mit 97:86 Stimmen an seinem früheren
Beschluss für einen materiell harmonisierten Mindestbetrag von 200 Fr. für Kinder und
von 250 Fr. für Jugendliche in Ausbildung fest; er wollte auch Selbständigerwerbenden
und Nichterwerbstätigen Kinderzulagen zukommen lassen; stimmte aber der Festlegung
einer Einkommensobergrenze durch die Kantone zu. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2005
MAGDALENA BERNATH
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Nach ausführlicher Diskussion überwies der Nationalrat mit 136:44 Stimmen gegen den
Widerstand eines Teils der Linken ein Postulat Wehrli (cvp, SZ), welches verlangt, dass
unverheiratete und geschiedene Eltern in der Regel das gemeinsame elterliche
Sorgerecht für die Kinder erhalten sollen, auch wenn ein Elternteil nicht damit
einverstanden ist. Gemäss geltender Praxis erhält bei einer Trennung meistens die
Mutter das Sorgerecht zugesprochen, was laut Wehrli Männer bevorteile, die sich vor
der Verantwortung für ihre Kinder drücken und die schlechte Beitragszahler sind. Einige
SP- und grüne Nationalrätinnen und Nationalräte hatten gefordert, nicht nur von der
elterlichen Sorge als Recht zu sprechen, sondern als verbindliche Pflicht, welche auf
beide Elternteile gleich zu verteilen sei. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat stimmte einer Änderung des Zivilgesetzbuches zu, mit der die Opfer
von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen im Familien- und Bekanntenkreis besser
geschützt werden sollen. Die Vorlage, die auf eine parlamentarische Initiative Vermot
(sp, BE) zurückgeht, sieht als Schutzmassnahmen unter anderem ein Kontakt- und
Annäherungsverbot vor sowie die Ausweisung des Täters aus der gemeinsamen
Wohnung. Der Nationalrat überwies den Teil eines Postulats Stump (sp, AG), der einen
Bericht über die Ursachen von Gewalt gegen Frauen und Kinder in Familien verlangte;
die Entwicklung und Umsetzung eines Aktionsplans zur Bekämpfung dieser Gewalttaten
lehnte er hingegen mit finanziellen Argumenten ab. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

2004 hatte eine Nationalfondsstudie festgestellt, dass Frauen beim Aufteilen der
Pensionskassengelder nach der Scheidung meist den Kürzeren ziehen. Eine Studie des
Bundesamts für Justiz machte später weitere Mängel aus – etwa beim Kinderschutz.
Zwei Mitglieder der SP-Fraktion im Nationalrat (Thanei, ZH und Sommaruga, GE) hatten
daraufhin zwei parlamentarische Initiativen eingereicht, die eine Änderung des ZGB in
dem Sinn verlangten, dass im Scheidungsfall im Bereich der beruflichen Vorsorge eine
effektive Gleichbehandlung erreicht wird. Der vorberatenden Kommission gingen die
ausformulierten Begehren zu weit, weshalb sie dem Plenum Ablehnung der beiden
Initiativen beantragte. Sie deponierte aber eine Motion, welche den Bundesrat
beauftragt, den Reformbedarf im Bereich des Vorsorgeausgleiches und der
Kinderbelange abzuklären und dem Parlament die erforderlichen Revisionsvorschläge
zu unterbreiten. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen.
Obwohl das heutige Scheidungsrecht erst seit Januar 2000 in Kraft sei, bestehe in
einigen Bereichen Handlungsbedarf. Vor allem beim gemeinsamen Sorgerecht für
Kinder gebe es ernste Fragen zu lösen. Heute könne dieses praktisch nur erteilt werden,
wenn beide Eltern zustimmten. Auch beim Vorsorgeausgleich gebe es Probleme. Dass
die Pensionskassengelder hälftig aufgeteilt werden müssen, sei zwar unbestritten. Doch
Schwierigkeiten gebe es beispielsweise beim Berechnungszeitpunkt und bei
internationalen Scheidungen. Der Bundesrat warnte aber auch vor zu grossen
Erwartungen. Gerade das Sorgerecht wecke bei den Betroffenen grosse Emotionen,
und der Gesetzgeber könne kaum je allen Erwartungen gerecht werden. Die
parlamentarischen Initiativen wurden klar abgelehnt, die Motion stillschweigend
angenommen. Der Ständerat stimmte ebenfalls diskussionslos zu. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat einer Änderung von Art. 28b ZGB zugestimmt, mit der
die Opfer von Gewalt, Drohungen und Nachstellungen im Familien- und
Bekanntenkreis besser geschützt werden sollen. Neben einem Kontakt- und
Annäherungsverbot bis hin zur Ausweisung des Täters aus der gemeinsamen Wohnung
hatte der Nationalrat die Kantone verpflichten wollen, Beratungsstellen für alle Formen
von Gewalt, auch für Nachstellungen, einzurichten. Der Ständerat befand, in diesem
letzten Punkt werde die materielle Zivilrechtskompetenz des Bundes in unzulässiger
Weise überschritten und lehnte den verbindlichen Auftrag mit 27 zu 12 Stimmen ab. In
die Entscheidung spielten auch Überlegungen zum neuen Finanzausgleich hinein.
Gegen den Willen der Fraktionen von SP und GP schloss sich der Nationalrat hier aus
vorwiegend pragmatischen Überlegungen mit 101 zu 66 Stimmen an. In den
Schlussabstimmungen passierte die Gesetzesänderung mit 187 zu 1 Stimmen in der
grossen und einstimmig in der kleinen Kammer. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2006
MARIANNE BENTELI
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Nationalrätin Meyer Kälin (cvp, FR) hatte im Vorjahr eine parlamentarische Initiative
eingereicht mit dem Ziel, das auslaufende Programm des Bundes zur
Anstossfinanzierung von Kinderkrippen durch eine steuerliche Begünstigung von
Investitionen von Privaten (vor allem Arbeitgebern) zur Förderung der ausserhäuslichen
Betreuung von Kindern abzulösen. Die Kommission war ebenfalls der Ansicht, dass bei
den Betreuungsplätzen für Kinder nach wie vor ein Missverhältnis von Angebot und
Nachfrage besteht, und es deshalb wichtig ist, ausserfamiliäre Einrichtungen für Kinder
gerade auch im Vorschulalter zu schaffen. Sie stellte aber auch fest, dass das
Initiativanliegen bereits erfüllt ist: Die Kosten eines Unternehmens, welches eine Krippe
oder eine andere Betreuungsstätte für Kinder finanziert oder einrichtet, gelten bereits
heute als geschäftsmässig begründeter Aufwand. Auch Privatpersonen können ihre
Zuwendungen an gemeinnützige Kinderbetreuungseinrichtungen schon heute
steuerlich zum Abzug bringen. Deshalb beantragte sie Ablehnung der Initiative. Mit 156
zu 31 Stimmen wurde der Vorstoss verworfen. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Maury Pasquier (sp, GE) erreichen, dass
Eltern, die ein Kind unter acht Jahren adoptieren, analog zum Mutterschaftsurlaub bei
einer Geburt einen über die Erwerbsersatzordnung finanzierten Adoptionsurlaub
beziehen können. Gerade die ersten Wochen nach erfolgter Adoption seien für beide
Seiten kritisch und ausschlaggebend für den Erfolg. Insbesondere bei Adoptionen aus
dem Ausland, die in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung zugenommen haben, habe
das Kind meistens mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, welche nur mit zeitlich
intensiver Zuwendung überwunden werden könnten. Die Mehrheit der SGK-NR
erachtete das Begehren als gerechtfertigt, eine Minderheit aus FDP und SVP beantragte
hingegen, der Initiative keine Folge zu geben. Sie machte geltend, mehr noch als die
natürliche Geburt sei eine Adoption ein freiwilliger Entscheid der Eltern, weshalb man
erwarten könne, dass auch deren Folgen in Selbstverantwortung getragen werden.
Nachdem die Schwesterkommission des Ständerates signalisiert hatte, dass sie die
Initiative nicht unterstützen werde, wurde diese mit 70 zu 67 Stimmen abgelehnt. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2008
MARIANNE BENTELI

Nachdem der Ständerat im Vorjahr eine vom Nationalrat knapp überwiesene Motion
Nordmann (sp, VD) für einen bezahlten Vaterschaftsurlaub abgelehnt hatte, beriet die
grosse Kammer nun eine parlamentarische Initiative Teuscher (gp, BE) zu diesem
Thema. Sie machte in ihrem 2006 eingereichten Vorstoss die konkrete Vorgabe, die
Erwerbsausfallentschädigung solle analog zum Mutterschaftsurlaub 80% des
vorangehenden Lohnes betragen und während acht Wochen ausgerichtet werden. Mit
dieser starren Formulierung hatte der Vorstoss keine Chance und wurde mit 111 zu 60
Stimmen deutlich abgelehnt. Einzig GP und SP sowie eine kleine Minderheit aus der
CVP-Fraktion, in erster Linie Frauen, stimmten zu. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2008
MARIANNE BENTELI

Das Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG) tritt per 1. Januar 2009 in Kraft.
Bis dahin mussten die Kantone ihre diesbezüglichen Gesetzgebungen an den vom
FamZG vorgegebenen Rahmen anpassen. Alle Kantone haben diesen Prozess
abgeschlossen und ihre Regelungen angepasst. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.01.2009
MARIANNE BENTELI

Abgelehnt hat die grosse Kammer dagegen eine parlamentarische Initiative Hofmann
(sp, AG), welche verlangte, den Pflichtteil der Nachkommen künftig ungeachtet des
Zivilstandes des versterbenden Elternteils zu berechnen. Ebenfalls verworfen wurde
eine parlamentarische Initiative Thanei (sp, ZH). Mit dieser sollte erreicht werden, dass
in Scheidungsfällen, wo das Familieneinkommen nicht für die Deckung der Bedürfnisse
zweier Haushalte ausreicht, der Fehlbetrag nicht einseitig der unterhaltsberechtigten
Partei aufgebürdet, sondern gleichmässig auf beide Parteien verteilt werden würde. Da
die Fürsorgegelder, die zur Deckung des Defizits ausgerichtet werden, zurückzuzahlen
sind, sobald die betroffenen Personen über mehr Mittel verfügen, wird der
unterhaltsberechtigte Lebenspartner nach geltendem Recht benachteiligt. Wenn er
sich wirtschaftlich erholt, muss er nämlich die gesamten Fürsorgeleistungen
zurückerstatten, während der andere Partner befreit ist. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2009
ANDREA MOSIMANN
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Im Mai verabschiedete die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrats einstimmig einen Entwurf zur Änderung des Familienzulagengesetzes, mit
dem der Anspruch auf Kinder- und Ausbildungszulagen für Selbständigerwerbende
gesamtschweizerisch einführt werden soll. Laut dem Vorschlag, der auf eine
parlamentarische Initiative Fasel (csp, FR) zurückgeht, würden die Zulagen durch
einkommensabhängige Beiträge der Selbständigerwerbenden an die
Familienausgleichskassen finanziert. Der Nationalrat trat in der Wintersession auf die
Vorlage ein und hiess sie in der Gesamtabstimmung mit 95 zu 68 Stimmen gut.  47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Keine Zustimmung fanden im Nationalrat auch eine parlamentarische Initiative Hodgers
(gp, GE) zur Einführung eines fakultativen kantonalen Vaterschaftsurlaubs sowie eine
Motion Hiltpold (fdp, GE) (Mo. 09.3187) für einen Elternurlaub. Ebenfalls abgelehnt
wurde eine Motion Barthassat (cvp, GE) (Mo. 09.3943), mit der eine Anpassung des
Militärgesetzes verlangt wurde, damit die Wiederholungskurse durch einen bezahlten
Vaterschaftsurlaub ersetzt werden könnten. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Jahr 2009 hatte der Nationalrat einer Ausdehnung der Familienzulagen auf
Selbständigerwerbende zugestimmt. Der Ständerat beschloss hingegen im Berichtsjahr
mit dem Stichentscheid seiner Präsidentin Erika Forster-Vannini (fdp, SG), nicht auf die
Vorlage einzutreten. Die Mehrheit der Kommission hatte sich gegen eine Änderung des
lediglich seit einem Jahr geltenden Familienzulagengesetzes ausgesprochen. Sie war
der Ansicht, die Regelung, wonach die Kantone die Kinderzulagen auch für
Selbständigerwerbende freiwillig einführen können, genüge vollauf. Der Nationalrat
entschied sich jedoch in der Frühjahrssession an dem auf eine parlamentarische
Initiative Fasel (csp, FR) zurückgehenden Einbezug von Selbständigerwerbenden
festzuhalten. Im zweiten Anlauf hiess der Ständerat einen Minderheitsantrag seiner
Kommission gut und trat mit 23 zu 20 Stimmen schliesslich ebenfalls auf die Vorlage
ein. Diese ging anschliessend zur Detailberatung an die Kommission zurück. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Zudem verlängerte die grosse Kammer mit 97 zu 88 Stimmen die Frist für eine
parlamentarische Initiative Hochreutener (cvp, BE) um zwei Jahre. Damit konnte seine
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit an einem Verfassungsartikel für eine
umfassende Familienpolitik weiterarbeiten. Im November schickte sie einen
entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor, die Förderung der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit als Staatsaufgabe in die Verfassung
aufzunehmen. Bund und Kantone sollen insbesondere verpflichtet werden, für ein
bedarfsgerechtes Angebot an familien- und schulergänzenden Tagesstrukturen zu
sorgen. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2010
ANDREA MOSIMANN

Die parlamentarische Initiative Fasel (csp, FR), welche bereits 2006 eingereicht wurde,
fordert eine Änderung des Familienzulagengesetzes, so dass der Grundsatz „Ein Kind,
eine Zulage“ gewahrt würde. Damit sollen zukünftig auch Selbständigerwerbende von
Familienzulagen profitieren können. Der Ständerat hatte 2010 erst im zweiten Anlauf
beschlossen, auf die Vorlage einzutreten. Die zuständige ständerätliche Kommission
lehnte die Gesetzesänderung per Stichentscheid des Kommissionspräsidenten
Kuprecht (svp, SZ) ab. In der Beratung während der Frühlingssession im Ständerat gab
insbesondere die Frage nach den Familienzulagen für selbständig tätige Landwirte zu
reden. Die Kommission hatte gefordert, Bauern ebenfalls zur Zahlung von Kinderzulagen
zu verpflichten. Eine Minderheit Schwaller (cvp, FR) verlangte in der kleinen Kammer,
dass diese Zulagen weiterhin von Bund und Kantonen gedeckt werden sollten. Diese
Abänderung der landwirtschaftlichen Finanzierung sei nicht Ziel und Sinn der
parlamentarischen Initiative Fasel und würde zu einer Verschlechterung der finanziellen
Lage von Bauernfamilien führen. Die Gegner dieses Antrags argumentierten, es sei aus
Gleichbehandlungsgründen nicht vertretbar, wenn Bauern ihren Beitrag an diese
Sozialabgaben nicht auch leisten müssten. Eine ständerätliche Mehrheit hiess dann
aber den Minderheitenantrag gut und überwies das Gesetz zur Differenzenbereinigung
an den Nationalrat, welcher die Änderungen des Ständerates, die unter anderem auch
die Einflussnahme der Kantone auf die Beitragssätze der Selbständigerwerbenden
betraf, annahm. Der Gesetzesentwurf wurde im Nationalrat in der Gesamtabstimmung
mit 98 zu 88 Stimmen gutgeheissen. Dagegen waren die gesamte SVP- und die
überwiegende Mehrheit der FDP-Fraktion. In der Schlussabstimmung ebenfalls nur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2011
ANITA KÄPPELI

01.01.98 - 01.01.18 14ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



knapp angenommen wurde der Entwurf im Ständerat, nämlich mit 23 zu 20 Stimmen
bei einer Enthaltung. 51

Nach der vierten Fristverlängerung vom Nationalrat endgültig abgeschrieben wurden
die beiden parlamentarischen Initiativen Fehr (sp, ZH) und Meier-Schatz (cvp, SG) zur
Schaffung der gesetzlichen Grundlagen zur landesweiten Gewährung von
Ergänzungsleistungen für Familien nach dem Tessiner Modell. Die zuständige
Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats riet dem Rat, die
Initiativen abzuschreiben, da Ergänzungsleistungen nach wie vor auf kantonaler Ebene
geregelt werden sollten und kantonale Stellen besser auf die jeweiligen
gesellschaftlichen Realitäten in den Kantonen eingehen könnten. Eine Minderheit
Robbiani (cvp, TI) forderte eine Fristverlängerung um weitere zwei Jahre unter anderem
mit der Begründung, dass Familienarmut in der Schweiz nach wie vor ein ungelöstes
Problem sei. Nur eine knappe Mehrheit folgte dem Antrag der Kommission und schrieb
die Initiativen mit 97 zu 90 Stimmen ab. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
ANITA KÄPPELI

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Der Nationalrat schrieb in der Herbstsession eine parlamentarische Initiative Hubmann
(sp, ZH) zur Änderung der Rentenzahlungen nach Eintritt eines Vorsorgefalls für
Geschiedene ab. Dieser Entscheid erfolgte auf Anraten der nationalrätlichen
Rechtskommission, welche zu bedenken gab, dass der Bundesrat bereits einen
Vorentwurf zur Anpassung des Gesetzes in die Vernehmlassung gegeben habe und
dieser danach vom EJPD angepasst und voraussichtlich 2012 dem Bundesrat
unterbreitet werden würde. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Die Rechtskommissionen beider Räte lehnten den Vorentwurf des Bundesrats zur
neuen Kinderbetreuungsverordnung ab, insbesondere die vorgeschlagene Regelung,
dass Bekannte und Verwandte zukünftig Kinder nur noch mit Bewilligung beaufsichtigen
und betreuen dürfen. Die Rechtskommission des Nationalrates hatte bereits im Vorjahr
eine parlamentarische Initiative eingereicht, mit welcher im Zivilgesetzbuch explizit
festgehalten werden sollte, dass die private Kinderbetreuung durch Familien und
Bekannte keiner Bewilligung bedarf. Die Rechtskommission des Ständerates gab diesem
Gesetzesvorschlag Anfang des Berichtsjahres ihre Zustimmung. Die Opposition gegen
die Bewilligungspflicht für Kinderbetreuung bewirkte, dass der Bundesrat die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2011
ANITA KÄPPELI
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Vorarbeiten zum Vorentwurf unterbrach und die RK-NR ihre Initiative wieder
zurückzog. 55

Die auf eine parlamentarische Initiative Hochreutener (cvp, BE) zurückgehende
Forderung nach einem Verfassungsartikel für eine umfassende Familienpolitik wurde
in der Vernehmlassung mehrheitlich kritisiert. Der Entwurf der Bestimmung verlangte
eine bessere Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Bund und
Kantone und insbesondere die Schaffung zusätzlicher ausserfamiliärer
Betreuungsangebote für Kinder. Die an der Vernehmlassung teilnehmenden Parteien
und Verbände bestätigten grundsätzlich ihre Positionen zur Familienpolitik. So
wünschten sich die linken Parteien eine Harmonisierung der kantonalen Politiken,
während die FDP an der föderalen Gestaltung derselben festhalten möchte. Die SVP
wehrte sich grundsätzlich gegen einen familienpolitischen Verfassungsartikel, da dieser
die Fremdbetreuung der Kinder fördere und traditionelle Familienmodelle
benachteilige. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

Suivant l’exemple genevois, le conseiller national Mathias Reynard (ps, VS) a déposé une
initiative parlementaire visant à pénaliser les propos homophobes, pour lutter contre
les discriminations basées sur l'orientation sexuelle. Sa démarche ferait notamment
suite aux propos de Grégory Logean, ancien président des Jeunes UDC, qui avait
qualifié l’homosexualité de comportement « déviant » en 2009. La situation légale avait
ainsi amené le Tribunal fédéral à rejeter la plainte et à attribuer frais de justice aux
plaignants. La demande de Mathias Reynard a trouvé un soutien lors du Conseil des
droits de l’homme du l’ONU. En effet, le Canada a dénoncé le vide juridique et pénal de
la Suisse en matière de protection des minorités sexuelles. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.03.2013
EMILIA PASQUIER

Les Vert’libéraux ont déposé une initiative parlementaire « Le mariage pour tous ». Les
Vert’libéraux ont également souhaité s’opposer à la proposition du PDC d’ancrer dans
la Constitution le mariage en tant qu’institution entre un homme et une femme. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2013
EMILIA PASQUIER

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a
adhéré en janvier 2014 à l’initiative parlementaire du député Joder (udc, BE). Ce
dernier souhaite ainsi que les familles s’occupant à domicile des enfants gravement
malades ou lourdement handicapés soient mieux soutenues et déchargées. L’initiative
avait été acceptée en août 2013 par la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.01.2014
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a refusé en juin 2014 de donner suite à l'initiative parlementaire
Fehr intitulée «Allocations pour enfant pour tous au lieu de cadeaux fiscaux pour une
minorité». Cette initiative se voulait une réponse à l'initiative UDC sur les familles, qui
allait être votée par le peuple la même année. Le montant de 1,4 milliards, qui serait, en
cas d'acceptation de l'initiative distribué aux familles les plus riches en Suisse, selon
Jacqueline Fehr, pourrait être distribué de manière plus équitable, sous forme d'une
augmentation des allocations familiales. Seuls les partis socialiste et écologiste, ainsi
que deux élues PDC ont voté en faveur de l'initiative parlementaire. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
SOPHIE GUIGNARD

La conseillère nationale Quadranti (pbd, ZH) avait déposé en 2013 une initiative
parlementaire visant à  prolonger la loi fédérale sur les Aides financières à l’accueil
extrafamilial pour enfants. Cette loi permet à la Confédération d’aider à la mise sur
pied de projets de garde d’enfants, publics ou privés. Durant les dix dernières années,
plus de 40’000 places ont été crées. Les Commissions de la science, de l’éducation et
de la culture des deux conseils ont adhéré à l’initiative et ont créé un projet de loi ainsi
qu’un arrêté. Tous les deux ont été acceptés par les chambres lors de la session
d’automne. La loi est ainsi prolongée jusqu’en janvier 2019 et l’arrêté fédéral lui garantit
un crédit d’engagement de 120 millions de francs. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
SOPHIE GUIGNARD
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Le Conseil national a décidé lors de la session de printemps 2015 de donner suite à
l'initiative parlementaire de Mathias Reynard (ps, VS). Ce dernier propose de modifier
l'article du code pénal concernant la discrimination et l'incitation à la haine, de
manière à pénaliser également les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.
L'initiative avait été débattue au Conseil national en même temps qu'une initiative
cantonale de Genève, qui vise elle aussi à pénaliser les propos homophobes, en
modifiant non seulement le code pénal, mais également la Constitution. La pétition
lancée lors de la session des jeunes 2013 va plus loin car elle souhaite en plus de la
pénalisation de la discrimination une égalité totale des homosexuels et hétérosexuels
en regard du mariage. L'entrée en matière sur l'initiative Reynard a été acceptée à 103
voix contre 73, avec 9 abstentions. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

En décembre 2013, le député Marco Romano (pdc, TI) avait lancé une initiative
parlementaire visant à introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant. Les
CSSS des deux chambres ont décidé d'y donner suite. Une initiative cantonale émanant
de Neuchâtel visait les mêmes buts que le présent objet. L'initiative Romano lui a été
préférée. L'objet cantonal, déposé plus tard, est également plus ambitieux. Il
revendique l'allocation perte de gains pour l'adoption d'enfants jusqu'à 8 ans, tandis
que le conseiller national a fixé la limite dans son texte à l'âge de 4 ans. Les
argumentaires des deux mandataires sont très semblables. Ils soulignent tous deux
l'importance des premiers mois après l'arrivée d'un enfant dans un foyer. Il est
nécessaire que les nouveaux parents prennent le temps de créer un lien, garantissant
alors un développement harmonieux de l'enfant dans sa nouvelle famille. Certains
cantons et certains employeurs pratiquent déjà la rémunération d'un congé adoption,
mais il n'y a aucune législation fédérale.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

En décembre 2013, le groupe vert'libéral, par l'intermédiaire de son oratrice Kathrin
Bertschy (pvl, BE) avait déposé une initiative parlementaire visant à garantir l'égalité
pour toutes les formes d'union. Le texte prévoit un ajout d'alinéa dans la constitution,
qui rendrait le mariage, le partenariat enregistré ainsi que le concubinat égaux devant la
loi. Le groupe vert'libéral estime que la constitution se doit d'avoir une position neutre
face à l'état civil des citoyens. Si ces différentes formes d'union engendrent des
différences de traitement en droit privé, comme par exemple en droit matrimonial,
successoral et contractuelle, les différences en matière de droit public, notamment au
niveau fiscal et des assurances sociales ne sont selon les verts libéraux plus
acceptables. La CAJ-CN a recommandé à 12 voix contre 9 de ne pas donner suite à
l'initiative. La chambre basse a suivi sa commission, en refusant l'initiative par 111 voix
contre 68 et 9 abstentions. Les raisons de ce refus concernent principalement la peur
de voir le mariage réduit à un simple rituel et affaibli en tant qu'institution ainsi que la
difficulté de définir juridiquement le concubinat. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
SOPHIE GUIGNARD

Mittels parlamentarischer Initiative wollten Margrit Kessler (glp, SG) und 75
Mitunterzeichnende aus verschiedenen politischen Lagern bezwecken, dass der
Mutterschaftsurlaub auf hinterbliebene Väter übertragen werden kann. Die
Nationalrätin erachtete es als «ausserordentlich stossend», dass der Vater eines
Kindes, dessen Mutter innert 14 Wochen nach der Geburt verstirbt, kein Anrecht auf
bezahlten Mutterschaftsurlaub habe, «weil hier die Sozialversicherung Geld auf Kosten
zweier Menschen, die vom Schicksal besonders hart getroffen wurden, spart». Ebenso
sah dies eine Mehrheit der SGK-NR und der SGK-SR; beide Kommissionen gaben der
Initiative im Jahr 2016 Folge. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
MARLÈNE GERBER

Lorsque le Conseil fédéral soumet au parlement un projet d'acte, il y joint une analyse
de ses conséquences sur des domaines tels que l'économie, l'environnement et la
société présente et future. L'initiative parlementaire de la député Yvonne Feri (ps, AG)
demande au Conseil fédéral de dorénavant analyser les retombées de tout projet
d'acte sous l'angle de la famille. Le projet de la socialiste n'a pas passé la rampe du
premier conseil, qui a décidé lors de sa session d'hiver de la même année, de ne pas
donner suite à l'initiative à 128 voix contre 62. Une minorité rose-verte était en faveur
de l'initiative mais les arguments de leurs adversaires ont su convaincre la majorité du
Conseil national. En effet, ils ont soulignés que le projet Feri apporterait surtout un
surplus de travail administratif étant donné que les retombées importantes sur les

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2016
SOPHIE GUIGNARD
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familles sont de facto évoquées par le Conseil fédéral à chaque projet d'acte. 65

En mars 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative de la
députée Quadranti (pbd, ZU), intitulée "Congé parental. Une solution globale pour
compléter le congé de maternité existant". Elle y demandait un congé supplémentaire
de 14 semaines, dont les modalités seraient encore à définir. Le père pourrait par
exemple prendre un congé de 100% sur ces 14 semaines, en un bloc, ou en plusieurs
fois. Le congé parental total atteindrait alors 28 semaines. Première à se prononcer, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN)
a requis la non entrée en matière sur l'initiative. Selon 15 députés contre 7 (et une
abstention), le fardeau financier serait trop lourd pour le système social helvétique. De
plus, l'égalité des sexes visée par cette initiative ne serait pas atteinte. La commission
estime même que cela risquerait de porter préjudice à tous les jeunes travailleurs, que
les employeurs rechigneraient à engager, de peur de devoir financer un congé parental.
Le conseil national a suivi l'avis de la commission, par 112 voix contre 71 avec 5
abstentions. Les partis de gauche, les vert'libéraux ainsi que l'entier du parti bourgeois
démocratique étaient en faveur de ce congé paternité, ainsi que quatre députés PDC. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

En juin 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative
parlementaire de la députée Masshardt, visant le droit à une réduction du taux
d'occupation suite à une naissance. Cette disposition existe déjà pour les employés de
la Confédération, qui après la naissance ou l'adoption de leur enfant, peuvent diminuer
leur temps de travail jusqu'à 20%. L'initiative Masshardt souhaite étendre cette
modalité à l'ensemble des acteurs économiques, avec une possibilité de dérogation
pour les petites entreprises. L'un des buts de la proposition de la socialiste est
d'augmenter la parité entre hommes et femmes au niveau de la conciliation entre vie
familiale et professionnelle. A la commission des affaires juridiques, le vote avait été
plutôt serré: la majorité opposée à l'initiative était composée de douze personnes,
alors que leurs adversaires étaient onze et qu'une personne s'est abstenue. Le Conseil
national, dans son ensemble, s'est montré plus tranché, puisque l'entrée en matière a
été refusée par 110 voix contre 67, avec 3 abstentions. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Après que les commissions des affaires juridiques des conseil national et des Etats
(CAJ-CN et CAJ-CE) se sont prononcé en faveur d'une entrée en matière sur l'initiative
parlementaire vert'libérale intitulée Le mariage civil pour tous , le Conseil national a, à
son tour, débattu sur le texte lors de la session d'été 2017. Une majorité souhaitait
prolonger le délai de traitement de deux ans, tandis qu'une minorité voulait simplement
classer l'initiative. La prolongation de deux ans permettrait selon la CAJ-CN d'obtenir
de nouvelles informations sur une éventuelle mise en œuvre de la part de
l'administration. Les députées et députés opposés au texte proviennent principalement
de l'UDC et du PDC. Le conseiller national agrarien Yves Nidegger (udc, GE) estime
qu'une telle initiative pourrait entraîner des «choses dangereuses» telles que la
polygamie ou l'adoption pour les couples homosexuels. Elle serait également inutile,
puisque le partenariat enregistré existe depuis plus de dix ans. Le mariage doit, selon le
Genevois, rester hétérosexuel, puisque son étymologie transmet l'idée que c'est
l'institution servant pour la femme à transmettre la vie et qu'appliquer ce mot à des
unions qui ne la transmettent pas serait «une absurdité». Ces arguments n'ont pas
provoqué de réponse au sein de la chambre basse, qui s'est prononcée en faveur de la
prolongation du délai par 118 voix contre 71 avec 2 abstentions. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

En septembre 2017, le conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative
parlementaire de la députée Bertschy (pvl, BE) demandant un congé parental de 14
semaines pour chacun des parents à condition que tous deux travaillent. Le projet
prévoyait une modification du régime des allocations pour perte de gains (APG) afin que
l'actuel congé maternité soit complété par une allocation de paternité de 14 semaines
au maximum, à condition que les deux parents exercent une activité lucrative. La
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-CN) s'était prononcée
en défaveur de l'initiative, avançant d'une part les coûts élevés que cela engendrerait
pour l'économie, notamment pour les cotisations salariales et d'autre part le nombre
important d'objets parlementaires allant dans le même sens que l'initiative Bertschy,
comme par exemple l'initiative populaire "Pour un congé paternité raisonnable – en

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
SOPHIE GUIGNARD
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faveur de toute la famille". Le rapport de force de la commission était de 13 voix contre
9. Au Conseil national, les mêmes arguments ont prévalu. Le camp du pour avait
cependant avancé l'aspect incitatif qui distingue cette initiative des autres. En effet, le
congé paternité de 14 semaines est dépendant d'une activité lucrative, ainsi, les deux
parents qui après le congé parental se remettent au travail à plein temps vont pouvoir
contribuer à son financement par leurs impôts et consommation plus élevés. Cet
argument, ainsi que celui de l'égalité des sexes et de la nécessité pour les femmes de
pouvoir se remettre à exercer une activité lucrative au taux où elles le souhaitent après
un congé maternité n'ont pas suffi, puisque l'initiative a été refusée par 124 voix contre
65, avec une abstention. Les partisans étaient à trouver dans les rangs du PS, des
Vert.e.s, des Verts'libéraux et du PBD. 69

Une initiative parlementaire UDC demandait une modification du droit de la protection
de l'enfant et de l'adulte afin que le droit de représentation légale et le droit d'être
institué curateur soient étendus aux parents de premier (parents et enfants) et
deuxième degré (frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants). De plus, l'initiative
"APEA. Donner la préférence à la famille" demandait que le droit de représentation
comprenne également l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et tous les
rapports juridiques avec des tiers. La CAJ-CN a recommandé par 15 voix contre 8 de ne
pas donner suite à l'initiative. Pour la majorité de la commission, la compétence des
proches est difficile à évaluer et il est compliqué d'établir des critères qui définiraient
le rôle du curateur ou de la curatrice membre de la famille. Le Conseil national a suivi
l'avis de sa commission, en refusant une entrée en matière par 113 voix contre 74 et 3
abstentions. Les voix pour sont à chercher dans le camp agrarien et chez quelques
membres du PLR et du PDC. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a refusé en septembre 2017 une initiative parlementaire UDC visant
à habiliter communes et autorités à recourir contre les décisions des APEA. L'objet a
été traité en même temps qu'une initiative cantonale de Schaffouse, intitulée "Droit de
recours de la corporation publique tenue de prendre en charge les coûts contre des
mesures de protection des enfants et des adultes arrêtés par les APEA" (15.309). La
CAJ-CN s'était opposée par 16 voix contre 9 au projet, avec la motivation que les
décisions des communes en matière d'APEA sèmeraient la confusion entre droit civil et
droit administratif. De plus, il serait regrettable que des considérations financières de
la part des communes influencent des décisions visant à protéger des personnes. La
chambre du peuple a suivi cet avis et balayé l'initiative agrarienne par 105 voix contre
69 avec 4 abstentions. L'initiative cantonale n'a rencontré guère plus de succès,
puisqu'elle a été refusée par 107 voix contre 71 et 2 abstentions. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

L’initiative parlementaire Maury-Pasquier (ps, GE) demandant la ratification de la
Convention no 183 de l’Organisation Internationale du Travail sur la protection de la
maternité a été traitée par les chambres fédérales au mois de décembre. La ratification
de la Convention modifierait la législation suisse uniquement sur un point, la
rémunération des pauses d’allaitement pour les mères. Exprimant leurs craintes
concernant une tendance vers l’allongement de la durée de l’allaitement et donc
l’impact financier de la convention, les membres de l’UDC, rejoints par quelques voix
PLR et PDC, se sont opposés sans succès à la ratification. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Jahr 2006 gaben die Kommissionen für Wirtschaft, Bildung und Kultur beider Räte
fünf parlamentarischen Initiativen von Nationalrätinnen unterschiedlichster politischer
Couleur Folge. Diese wollten in der Bundesverfassung verankern, dass die Kantone und
Gemeinden für ein bedarfsgerechtes ausserfamiliäres Kinderbetreuungsangebot bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu sorgen haben, wobei sie der Bund
unterstützen könnte. Während die Initiativen der Nationalrätinnen Christine Egerszegi-
Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 05.429), Ruth Genner (gp, ZH; Pa.Iv. 05.430), Jacqueline Fehr (sp,
ZH; Pa.Iv. 05.431) und Ursula Haller (svp, BE; Pa.Iv. 05.440) auch ein vorschulisches
Betreuungsangebot im Auge hatten, beschränkte sich die parlamentarische Initiative
von Kathy Riklin (cvp, ZH; Pa.Iv. 05.432) auf die schulergänzende Betreuung. 
Den Beschluss auf Folgegeben der sogenannten Tagesschul-Initiativen fasste die WBK-
NR mit 20 zu 5 Stimmen, die WBK-SR gar einstimmig. In ihrer Medienmitteilung betonte
die WBK-NR: «Es ist auch nicht mangelnde Eigenverantwortung, welche solche
Einrichtungen notwendig macht, sondern die Einsicht, dass diese Investitionen
volkswirtschaftlich interessant und gesellschaftspolitisch notwendig sind.» 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2006
MARLÈNE GERBER

Zwei Jahre nachdem die beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur
den fünf Tagesschul-Initiativen noch enthusiastisch Folge gegeben hatten, beantragte
die WBK-NR im August 2008 mit 14 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) deren Abschreibung.
Mit Inkrafttreten des unterdessen verabschiedeten HarmoS-Konkordats seien die Ziele
der parlamentarischen Initiativen erreicht worden. Eine Umsetzung des Anliegens in
Form einer Verfassungsänderung – wie von den Initiativen verlangt – würde durch die
dadurch notwendig werdende Volksabstimmung gefährdet, so die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Eine Minderheit der zuständigen Subkommission bemängelte
hingegen, dass der vorschulische Bereich mit dieser Lösung ausgeklammert bleibe.
Diesbezüglich bekräftigte die Kommission ihren Willen durch den Hinweis, dass sie die
SODK dazu anregen möchte, eine entsprechende interkantonale Regelung für den
Vorschulbereich zu prüfen. Zusätzlich lancierte die WBK-NR eine Motion zur
Verlängerung der Anschubfinanzierung für die Förderung familienexterner
Betreuungsplätze (Mo. 08.3449). In der Frühjahrssession 2009 kam der Nationalrat dem
Antrag seiner Kommission nach und schrieb die fünf parlamentarischen Initiativen ab. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2009
MARLÈNE GERBER

Mittels der parlamentarischen Initiative «Anstossfinanzierung für Tagesschulen zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Unterstützungsfokus auf
regional angepasste Modelle inklusive Ferienlösungen» forderte die BDP-Fraktion,
dass die nötigen gesetzlichen Grundlagen ausgearbeitet würden, damit der Bund die
Gemeinden bei der Einrichtung von Tagesschulen finanziell unterstützen könne. Diese
Anschubfinanzierung sei notwendig, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter
zu fördern.
Die WBK-NR gab der Initiative im August 2015 Folge. Dem Bund stünden zwar die
nötigen Mittel zur Verfügung, um die Schaffung von Betreuungsplätzen in solchen
Strukturen finanziell zu unterstützen. Faktisch seien bislang jedoch vor allem
Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und in den schulergänzenden Strukturen
geschaffen worden, so die Kommission. Die Mehrheit der WBK-NR unterstützte deshalb
das Anliegen der BDP und wollte den Bundesrat in seinen Bestrebungen, die
familienergänzende Kinderbetreuung zu verbessern, unterstützen. Die
Kommissionsminderheit erachtete die Initiative aufgrund der bereits bestehenden
Fördermöglichkeiten als überflüssig. 
Die WBK-SR gab der Initiative im November 2016 keine Folge.
Im März 2017 beugte sich die WBK-NR erneut über das Geschäft. In Anbetracht der
Tatsache, dass sie in derselben Woche circa CHF 100 Mio. als weitere
Anschubfinanzierung für familienergänzende Kinderbetreuung gutgeheissen hatte, war
der Enthusiasmus für die finanzielle Unterstützung für Tagesschulen etwas abgeflacht.
Die Mehrheit der Kommission wie auch des Nationalrats war nun der Ansicht, dass sich
der Bund bereits stark für die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen
engagiert habe, und sah hierzu keinen weiteren Handlungsbedarf, zumal die
Tagesschulen sowieso in kantonaler Hoheit lägen, wie Christian Wasserfallen (fdp, BE)
im Plenum betonte. Der Nationalrat lehnte die parlamentarische Initiative in der Folge

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER
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mit 106 zu 61 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich ab. 75
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